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§. 23 .

Die Bauſchätzer , ſowie der Gemeinderath , ſind für die

Richtigkeit ihrer Schätzung (§ §. 18 und 21 ) ſowohl der An—⸗

falt alg bem Eigenthümer gegenüber nach . . S . 2127 . ,

Abſatz 3, verantwortlich .

Dritter Abſchnitt .

Vom Verfahren bei der Aufnahme zur Verſicherung .

§. 24 .

In jeder Gemeinde beſteht ein Feuerverſicherungs - Buch, wel⸗

ches unter Aufſicht und Verantwortlichkeit des Gemeinderaths
von dem Rathſchreiber geführt wird , und ein Verzeichniß aller

zur Feuerverſicherungs - Anſtalt aufgenommenen Gebäude des

Gemeindebezirks mit Angabe der Aufnahmszeit und der je —

weiligen Verſicherungsſumme enthält . Die Einſicht des Feuer —

verſicherungs - Buches ſoll Niemand verweigert werden .

Höfe , welche eine beſondere Gemarkung haben , werden in

Beziehung auf die Führung des Feuerverſicherungs - Buches
einer benachbarten Gemeinde zugetheilt , und zwar in der

Regel derjenigen , welcher ſie in polizeilicher Hinſicht zugewie —
ſen ſind .

Die Feuerverſicherungs - Bücher der Gemeinden bilden die

Grundlage des General - Feuerverſicherungskataſters , das

jährlich von dem Verwaltungsrath der Anſtalt aufgeſtellt
wird .

§. 25 .

Die Aufnahme in die Feuerverſicherungs - Anſtalt durch Ein⸗

trag in das Feuerverſicherungs - Buchfindet auf den Termin

vom 1. Januar jeden Jahres ſtatt .

Auf denſelben Termin werden auch die Veränderungen der

Verſicherungsſummen , die ſich wegen Erhöhung oder Ver⸗

minderung des Gebäudewerths ergeben , in das Verſicherungs⸗
buch eingetragen .

Jeder Eigenthümer eines Gebäudes empfängt auf ſein
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Verlangen und auf ſeine Koſten bei deſſen Eintrag in das

Feuerverſicherungs - Buch oder bei jeder Veränderung des Ein⸗

trags einen beglaubigten Auszug deſſelben .

§. 26 .

Die Wirkſamkeit der Verſicherung beginnt mit dem Eintrag

in das Verſicherungsbuch .
Die Verſicherung und die Beitragspflicht des Verſicherten

beſteht fort , wenn auch das verſicherte Gebäude durch Feuer

oder andere Ereigniſſe zerſtört oder beſchädigt , oder wenn

daſſelbe ganz oder theilveiſe zum Wiederaufbau abgebrochen

wird .

Die Verſicherungsſumme des urſprünglich verſicherten Ge⸗

bäudes geht auf das an deſſen Stelle zu erbauende oder wieder

herzuſtellende Gebäude in ſo lange über , bis die neue Ver⸗

ſicherung auf den Grund dieſes Geſetzes geſchehen iſt .
G27

Ergibt ſich bei einem Gebäude , insbeſondere durch Abbruch
oder Baufälligkeit , ein Minderwerth , welcher mindeſtens die

Summe von fünfzig Gulden erreicht , fo hat der Eigenthümer ,

unter Angabe des Minderwerths , ſogleich Anzeige davon bei

dem Gemeinderath zu machen , welcher eine vorläufige Ab⸗

ſchätzung durch den Ortstaxator und den Bürgermeiſter oder

deſſen Stellvertreter vornehmen läßt , und die Vormerkung

dieſer Veränderung in dem Feuerverſicherungs - Buch längſtens

innerhalb zehn Tagen veranlaßt . Dieſe Abſchätzung bleibt in

Kraft , bis zu der am Ende des Jahres nach den Vorſchriften
des zweiten Abſchnittes ſtattfindenden Feſtſetzung der Verſiche⸗

rungsſumme .
Wer dieſe Anzeige unterläßt , wird mit einer Geldſtrafe bis

zu hundert Gulden belegt , und hat zu gewärtigen , daß , im

Falle eines Brandes , der eingetretene Minderwerth wo mög⸗

lich durch die aufgeſtellten Schätzer ermittelt und an der Ent⸗

ſchädigung in Abzug gebracht wird .

§ 28 , r

In den erſten Tagen des Monats November jeden Jahres
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beſichtigt eine Commiſſion des Gemeinderaths ſämmtliche Ge —
bäude der Gemeinde .

Bis zum 15 . November muß das Verzeichniß der hiernach
zur Aufnahme in die Anſtalt oder zur Veränderung des Ber -

ſicherungsanſchlages geeigneten Gebäude , einſchließlich der nach
§. 27 fürſorglich abgeſchätzten , in den Händen der Schätzer
ſein , welche dieſe Gebäude ſofort und längſtens bis zum
31 . Dezember abzuſchätzen haben .

Ueber das Ergebniß dieſer Abſchätzung , ſowie der nach
§§ . 21 und 22 erfolgten Feſtſetzung des Verſicherungsan⸗
ſchlages iſt ſowohl der Eigenthümer , als die Feuerverſiche —
rungs⸗Anſtalt ſogleich zu vernehmen , und nach deren Zuſtim⸗
mung oder nach Erledigung ihrer Einwendungen durch
Berückſichtigung oder Zurückweiſung der feſtgeſetzte Betrag
als Verſicherungsſumme ſofort in das Feuerverſicherungs - Buch
der Gemeinde mit Wirkung vom erſten des nächſten Monats

Januar einzutragen , und das Reſultat dem Eigenthümer gegen

Beſcheinigung zu eröffnen .

F. 29 .

Die Eigenthümer beitrittsfähiger Gebäude ſind berechtigt ,
für ihre während des Kalenderfahres errichteten neuen Ge -
bäude oder vorgenommenen Wertherhöhungen an Gebäuden ,
ſofern ſie den Betrag von mindeſtens fünfzig Gulden er⸗

reichen , bei erſteren ſchon , wenn ſie unter Dach ſtehen , nach
ihrem dermaligen Werth , und bei letzteren gleich nach geſchehe⸗
ner Herſtellung , die Feſtſetzung der Verſicherungsſumme
CSS. 16 big 22 ) , und Aufnahme in das Brandyerfiherungs -
Buch mit augenblicklicher Wirkung zu verlangen , wenn fie fih
verbindlich machen , den Verſicherungsbeitrag für das ganze
laufende Jahr zu entrichten .

Der Gemeinderath iſt verpflichtet , die Verſicherungsauf⸗
nahme in den Fällen dieſes Paragraphen längſtens innerhalb
zehn Tagen , vom Tage der Anmeldung an gerechnet , nach
Vorſchrift des §. 28 vollziehen zu laſſen .

§. 30 .

Außer den in §§ . 29 , 31, 32 , 33 bezeichneten Fällen findet
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eine Veränderung der Verſicherungsſumme im Laufe des Jah⸗

res nicht ſtatt .
§. 31 .

Dem Gebäudeeigenthümer ſteht das Recht auf Reviſion der

Abſchätzung ( §. 28 ) zu .

Das Reviſionsgeſuch , welches entweder auf den mittleren

Bauwerth , auf den wirklichen oder Kaufwerth , oder auf beide

zugleich gerichtet ſein kann , geht unter Der Förmlichkeit der

Rekursordnung in Verwaltungsſachen , aber ohne aufſchiebende

Wirkung , an das Bezirksamt .

Daſſelbe erkennt hierüber in letzter Inſtanz nach Erhebung
einer neuen Schätzung von drei andern beeidigten Sachver —

ſtändigen , wovon je einer durch den Beſchwerdeführer , die

Feuerverſicherungs - Anſtalt und das Bezirksamt ernannt wird .
Das Ergebniß der neuen Abſchätzung bildet den Verſiche⸗

rungsanſchlag , auch wenn daſſelbe unter dem Betrag der

früheren Abſchätzung ſteht , und tritt ſogleich nach ergangenem

bezirksamtlichem Erkenntniß in Wirkſamkeit .

§ 32 .

In einzelnen dringenden Fällen , namentlich bei entdeckten

weſentlichen Unrichtigkeiten der Schätzung , bei Verfall der

Gebäude , Haben die Nachbarn das Recht , der Verwaltungs⸗

rath der Feuerverſicherungs - Anſtalt , ſowie der Gemeinderath
die Pflicht , bei dem Bezirksamte auf die Anordnung einer

Reviſion anzutragen , welche daſſelbe ſofort zu verfügen Hat .

Ebenſo iſt das Bezirksamt zur Anordnung einer Reviſion

befugt und verbunden , wenn es aus andern Anläſſen zur

Kenntniß von weſentlichen Unrichtigkeiten der bezeichneten Art

gelangt .
Dieſe Reviſion iſt nach Anleitung des §. 31 vorzunehmen ,

und das Ergebniß derſelben tritt ſogleich nach ergangenem

amtlichem Erkenntniſſe in Wirkſamkeit .

§. 33 .

Auch ohne die Vorausſetzungen des §. 32 kann das Mini⸗

ſterium des Innern in einzelnen Orten , Bezirken oder auch im
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ganzen Lande eine allgemeine Reviſion aller Gebäude von Zeit

zu Zeit anordnen .

Solche Reviſionen werden , ſoweit ſie den Bauwerth be⸗

treffen , durch drei Sachverſtändige vorgenommen , wovon die

betreffende Gemeinde und die Feuerverſicherungs - Anſtalt je

einen , das Miniſterium aber den Obmann ernennt .

Das Ergebniß der allgemeinen Reviſion tritt ſogleich in

Wirkſamkeit .

§. 34 .

Die Koſten des Abſchätzungs - , Aufnahms - und Reviſions⸗
verfahrens trägt die Feuerverſicherungs - Anſtalt mit folgenden
Ausnahmen :

a ) Die Roften des regelmäßigen allgemeinen Umgangs
nach §. 28 , ſowie der allgemeinen Reviſion nach §. 33

tragen die betreffenden Gemeinden , in ſo weit als ſie
das Perſonal dazu ernennen , oder ihre Beamten dazu
mitwirken .

b ) Die Koften der nach §. 29 im Laufe des Jahres be⸗
wirkten Abſchätzungen tragen die Eigenthümer .

c) Die Koften der Reviſion nach §§ . 31 und 32 tragen
die Eigenthümer , wenn das amtliche Erkenntniß zu
Gunſten der Feuerverſicherungs - ⸗Anſtalt ausgefallen iſt .

d) Die Führung des Feuerverſicherungs⸗Buchs der Ge -
meinden wird koſtenfrei von den letztern beſorgt , ebenſo
die Auszüge aus denſelben zur Abfaſſung amtlicher
Ueberſichten jeder Art .

Vierter Abſchnitt .

Von der Abſchätzung des Feuerſchadens und

Feſtſetzung der Entſchädigung .
§. 35 .

Wenn ein Gebäude durch Brand oder durch Löſchmaßregeln
völlig zerſtört iſt , ſo beſteht die zu leiſtende Entſchädigung in
vier Fünftel der im Feuerverſicherungs - Buch eingetragenen
Verſicherungsſumme .
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